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Die Tiroler Landesliga besteht aufgrund eines Mangels an Vereinen nur noch aus 10 Mann-

schaften. Seit dieser TUWO-Änderung wird der Ligabetrieb nur noch an vier Wochenenden 

und der Schlussrunde durchgeführt. Dieser Zustand ist aufgrund der langen Pausen zwischen 

den Runden (in der Saison 2017/18 etwa im Frühjahr) bedauernswert. Wir halten es für 

notwendig, diese Lücke zu füllen und plädieren daher für zwei neue Bewerbe: die Tiroler Blitz- 

und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften. Diese Turniere sollen einen Ersatz für das 

frühere fünfte Wochenende darstellen. 

 

Der Schachclub Schwaz stellt hiermit folgenden Antrag an den Landestag: 

Der Landestag wolle beschließen 

Die „Turnier- und Wettkampfordnung“ (TUWO) des Landesverbandes Tirol 

soll in folgenden Punkten abgeändert werden 

- In  § 9 Z 9.4 wird der Punkt 5 eingefügt: 

5. Tiroler Blitz- und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften (9.10) 

- In § 9 wird folgende Z 9.10 eingefügt: 

9.10. Tiroler Blitz- und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften 

1. Die Tiroler Blitz- und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften werden mit den 

10 Mannschaften der Landesliga durchgeführt 

 2. Eine Mannschaft besteht aus 5 Spielern 

 3. Es gelten die für die Landesliga gemeldeten Kaderlisten 

- Die Nummerierung der Zeile 9.10 „Kader“ wird zu 9.11  

 

- Die Nummerierung der Zeile 9.11 wird zu 9.12 und sie wird wiefolgt 

geändert: 

Der Sieger der Landesliga erhält den Titel "Tiroler Mannschaftsmeister xxxx". Er ist in der 

kommenden Saison in der 2. Bundesliga teilnahmeberechtigt. 

Der Sieger der Tiroler Blitz- bzw. Schnellschachmannschaftsmeisterschafen erhält den Titel 

„Tiroler Mannschaftsmeister im Blitz- bzw. Schenllschach xxx“ 

Die siegenden Mannschaften der übrigen Spielklassen erhalten den Titel "Meister der . . . - 

Klasse". Sie sind in der kommenden Saison in der nächst höheren Spielklasse 

teilnahmeberechtigt. 

- In § 9 wird die Nummerierung der Zeilen 9.12 – 9.16 zu 9.13 – 9.17 

geändert 
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Der Anhang  „A Durchführungsbestimmungen der TMM“ der „Turnier- und 

Wettkampfordnung“ (TUWO) des Landesverbandes Tirol soll in folgenden 

Punkten abgeändert werden 

- Die Z 3.3 soll wiefolgt geändert werden: 

Gespielt wird an Samstagen, Beginn der Runden ist im Regelfall 14.00 Uhr. In der Landesliga 

können Doppelrunden (Samstag 14.00 Uhr, Sonntag 10.00 Uhr) ausgetragen werden. 

Die Tiroler Blitz- und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften sollen an einem 

Wochenende ausgetragen werden.  

Wenn Fahrzeiten über einer Stunde zu erwarten und Schüler in der Mannschaft sind, kann 

die Auswärtsmannschaft den Beginn auf 15.00 Uhr verschieben. Sie hat dies spätestens eine 

Woche vor der Runde der gegnerischen Mannschaft mitzuteilen. 

- Die Z 3.5 soll wiefolgt geändert werden: 

Normalerweise wird im Spiellokal laut Nennungsliste der in der Auslosung erstgenannten 

Mannschaft gespielt. Ein Ausweichen in ein Ersatzlokal ist gestattet, wenn damit kein 

größerer Aufwand verbunden ist. In der Landesliga können die Runden auch an einem Ort 

ausgetragen werden. 

Die Tiroler Blitz- und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften sollen an einem Ort 

ausgetragen werden 

Ist ein Spiellokal für Schachwettkämpfe ungeeignet, verhängt die Landesspielleitung ein 

Lokalverbot. Falls kein Ersatzlokal verfügbar ist, wird im Lokal des Gegners gespielt werden. 

- Nach Z 3.12 wird folgende Z 3.13 eingefügt: 

3.13. Besondere Regelungen für die Tiroler Blitz- und 

Schnellschachmannschaftsmeisterschaften 

1. Die Tiroler Schnellschachmannschaftsmeisterschaft wird als einfaches 

Rundenturnier die Tiroler Blitzschachmannschaftsmeisterschaft als doppelrundiges 

Rundenturnier durchgeführt. 

2. Die Turniere werden jeweils an einem Tag gespielt. 

3. Die Aufstellung für die jeweilige Runde ist bis spätestens unmittelbar vor 

Rundenbeginn bekanntzugeben. 

4. Eine Mannschaft hat an einem Mannschaftswettkampf teilgenommen, wenn 

wenigstens 3 der 5 benötigten Spieler anwesend waren. Andernfalls ist sie zu 

kontumazieren. 

5. Eine Mannschaft, die sich nicht bis spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn der 

ersten Runde (Samstag 13:45, Sonntag 9:45) beim Schiedsrichter anmeldet, wird für 

das gesamte Turnier kontumaziert.   
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- In Z 4 wird folgender Punkt 4.2. eingefügt: 

4.2. Die Bedenkzeit für die Tiroler Schnellschachmannschaftsmeisterschaften beträgt 10min + 

5sec pro Zug, für die Tiroler Blitzmannschaftsmeisterschaften 3min + 2sec pro Zug. 

- Die Zeile 6.3 soll wiefolgt geändert werden: 

Alle gespielten Partien werden für die österreichische Eloliste ausgewertet. Die in der 

Landesliga gespielten Partien werden zusätzlich für die internationale Eloliste ausgewertet. 

Die Tiroler Blitz- und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften werden ausschließlich für 

die internationale Blitz- bzw. Schnellschachwertung angemeldet.  

- In Z 8.2 wird folgender Punkt eingefügt: 

• Für die nicht ordnungsgemäße Teilnahme eines Vereins an einer Blitz- oder 

Schnellschachmannschaftsmeisterschaft (3.13.4) ist eine Gebühr in der Höhe von € 100,- 

an den Landesverband fällig. 

 

Begründung 

Die beiden vorgeschlagenen Turniere sollen die Attraktivität der Landesliga erhöhen, da damit 

nun zusätzliche Titel vergeben werden, die für jeden Verein potenziell nur von Vorteil sind. 

Gerade bei der Suche nach Sponsoren oder der Beantragung einer öffentlichen Förderung ist 

ein (zusätzlicher) Landesmeistertitel eine Bereicherung für jedes Ansuchen.  

Die Anzahl der Spieler pro Mannschaft wurde absichtlich gesenkt, um allen Vereinen die 

Teilnahme mit einer vollzähligen Mannschaft zu erleichtern. Zudem ist es ja möglich, mit 

mehreren Spielern anzureisen und die Aufstellung von Runde zu Runde anzupassen. 

Eine Gebühr für die Nichtteilnahme sehen wir leider als notwendig an, da speziell 

Rundenturniere nur optimal durchgeführt werden können, wenn alle Mannschaften 

anwesend sind und teilnehmen. Es handelt sich um keine zusätzliche Verpflichtung, sondern 

schlicht um einen Ersatz für das frühere fünfte Landesligawochenende.  

Der Landesverband erklärt sich im Falle des Beschlusses dieses Antrages dazu bereit, die Blitz- 

und Schnellschachmannschaftsmeisterschaften wie ein Landesliga-Wochenende zu unter-

stützen. Es stehen für einen potenziellen Veranstalter also auch finanzielle Mittel bereit. 

 

 

 

Datum         Stefan Ranner 


